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Gesundheitspolitik Entbürokratisierung schafft Behandlungskapazitäten

Die Deutsche PsychotherapeutenVer-
einigung (DPtV) setzt sich seit vielen 
Jahren für notwendige Reformen 
in der ambulanten Psychotherapie 
ein. Im November 2013 wurde das 
„Modell einer gestuften ambulanten 
psychotherapeutischen Versorgung“ 
vorgelegt, das flexible, auf den Ein-
zelfall zugeschnittene psychothera-
peutische Maßnahmen vorschlägt, 
die zusätzlich oder anstatt einer Psy-
chotherapie nach der derzeit gülti-
gen Psychotherapie-Richtlinie (PT-R) 
durchgeführt werden können. 

Die Regelungen der Richtlinienpsy-
chotherapie haben sich seit Einfüh-
rung der Psychotherapie als Kran-
kenkassenleistung 1967 nur wenig 
verändert. Dagegen hat sich die 
Leistungsfähigkeit und Flexibilität 
der Psychotherapie erheblich weiter-
entwickelt. 1967 hatte man mit der 
Psychotherapie in der gesetzlichen 
Krankenversicherung noch keinerlei 
Erfahrung. Psychotherapie war da-
mals ärztlich und psychoanalytisch 
geprägt, erst 1972 konnten auch 
Diplom-Psychologen mit analytischer 
Ausbildung im Delegationsverfahren 
teilnehmen, 1987 wurde dieses auf 
Verhaltenstherapeuten erweitert. 
1999 haben sich mit dem Psycho-
therapeutengesetz hochwertige, 
bundesweit einheitliche Ausbildungs-
standards für den eigenständigen 
Heilberuf des Psychotherapeuten ge-
setzlich etabliert. Die Staatsprüfung 
mit Erteilung der Approbation für 

Psychologische Psychotherapeuten 
und Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeuten, die Berufsordnungen 
und geregelte Fortbildungspflichten 
sichern seitdem die Qualität der Be-
handlung durch diese neuen Heilbe-
rufe nachhaltig.

Ein wesentlicher Bestandteil der 
historischen Regelungen zur Richt-
linienpsychotherapie ist das soge-
nannte Gutachterverfahren (GAV). 
Dieses Verfahren zur Begutachtung 
jeder einzelnen Psychotherapie war 
bei Einführung Teil einer politischen 
Einigung zwischen der Kassenärzt-
lichen Bundesvereinigung und den 
Krankenkassen zur Etablierung der 
psychoanalytischen Therapien in das 
System der gesetzlichen Kranken-
versorgung. Das Gutachterverfahren 
sollte aufgrund des Fehlens ausrei-
chender und klar definierter Ausbil-

dungsstrukturen für Psychotherapeu-
ten der Qualitätssicherung dienen.

47 Jahre später ist die Situation 
neu zu bewerten. Aufgrund hoher 
psychotherapeutischer Ausbildungs-
standards, relevanter Erkenntnisse 
aus Praxis, Versorgungsforschung 
und Modellprojekten zur Qualitäts-
sicherung müssen die Psychothe-
rapie-Richtlinien auf den aktuellen 
Stand für die Behandlung psychisch 
erkrankter Menschen angepasst wer-
den. 

Dabei ist es wichtig, die aktuell an 
unterschiedlichen Stellen gesetzlich 
gestellten Anforderungen an die 
Qualitätssicherung der Behandlung 
miteinander zu verzahnen, um Re-
dundanzen und den damit verbunde-
nen Bürokratieaufwand zukünftig so 
gering wie möglich zu halten.

Im Folgenden wird die Angemes-
senheit und Praxistauglichkeit des 
Gutachterverfahrens in der Richtlini-
enpsychotherapie betrachtet.

Das bürokratielastige Gut-
achterverfahren blockiert 
Behandlungszeit und verur-
sacht Kosten

Neben den alltäglichen Bürotätig-
keiten und therapiebegleitenden 
Dokumentationspflichten wird ein 
beträchtlicher Teil möglicher Behand-
lungszeit durch das derzeitige Gut-
achterverfahren absorbiert. 

Wird in den probatorischen Sitzungen 
die Notwendigkeit und Zweckmäßig-
keit einer ambulanten Psychothera-
pie festgestellt, folgt das Antragsver-
fahren. Erfahrene Kollegen können 
nach der derzeitigen Regelung eine 
Kurzzeittherapie bis zu 25 Sitzungen 
mit dem ergänzenden konsiliarisch 
eingeholten somatischen Befundbe-
richt beantragen. 

Ungefähr die Hälfte aller Patienten 
benötigt eine über die Kurzzeitthe-
rapie hinausgehende Psychotherapie, 
da sie z.B. schwerer oder chronisch 
erkrankt oder bereits länger arbeits-
unfähig ist. In diesen Fällen ist dem 
Erst-, Umwandlungs- oder Verlänge-
rungsantrag an die Krankenkasse ein 
Bericht an den Gutachter beizufügen. 
Der Bericht soll Angaben zu Sympto-
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matik, Lebensgeschichte, Therapie-
planung, Prognose etc. enthalten und 
ca. drei bis vier Seiten umfassen. Bei 
weiteren Verlängerungsanträgen, je 
nach Therapieverfahren recht klein-
schrittig (in der Verhaltenstherapie 
z.B. nach 15 bzw. 20 Sitzungen), sind 
erneut Berichte zu verfassen und dem 
Gutachter zur Prüfung vorzulegen.

80% der Psychotherapeuten
schreiben ca. 30 Berichte pro Jahr!
Verhaltenstherapeuten und Tiefen-
psychologisch fundierte Psychothera-
peuten stellen im System der gesetz-
lichen Krankenkassen ca. 80% aller 
Vertragspsychotherapeuten, ca. 20% 
die psychoanalytisch ausgebildeten 
Psychotherapeuten.
Verhaltenstherapeuten erstellen im 
Jahr in einer ausgelasteten Praxis für 
ihre Patienten rund 26 Berichte, Tie-
fenpsychologisch fundierte Psycho-
therapeuten 31 und Psychoanalytiker 
mit ca. 15,5 Berichten nur die Hälfte. 
Im Schnitt werden mit einem Bericht 
in der Verhaltenstherapie 20 Sitzun-
gen bewilligt, in der tiefenpsycholo-
gisch fundierten Psychotherapie 25 
und in der analytischen Psychothera-
pie 100 Sitzungen (Tabelle 1).

Für die Krankenkassen sind die an-
fallenden Kosten für dieses Verfahren 
nicht unerheblich: die Kosten des 
Gutachter- und Genehmigungsver-
fahrens betragen im Verhältnis zu 
den entsprechenden Behandlungs-
kosten in der tiefenpsychologisch 
fundierten Psychotherapie und 
Verhaltenstherapie ca. 5 bis 10%, 
während dieser Anteil bei der analy-
tischen Psychotherapie nur ungefähr 
2% ausmacht. Zum Vergleich: in den 
somatisch-medizinischen Bereichen 
liegen die Kosten für Wirtschaftlich-
keitsprüfung und Qualitätssicherung 
bei etwa 0,25% (!) (Köhlke, 2000).

Ein Bericht an den Gutachter 
benötigt in der Regel mindestens 
drei bis vier, oft auch mehr als 
fünf Stunden – ca. 120 mögliche 
Behandlungsstunden im Jahr 
pro Psychotherapeut/in gehen 
verloren.
Für einen „Bericht an den Gutachter“ 
für eine Langzeittherapie, der in der 
Regel drei bis vier Seiten umfasst, 
erhalten Psychotherapeuten jeweils 
53,38 € (Umsatz). Angesetzt werden 
hierfür laut Gebührenordnung 60 Mi-
nuten Arbeitszeit. Der reale Zeitauf-

wand für diesen Bericht liegt für die 
Psychotherapeuten allerdings in der 
Regel deutlich höher: sie benötigen 
drei bis über fünf Stunden! Gerade 
Praxen mit einem hohen Anteil an 
Langzeittherapien und damit meist 
schwer erkrankten Patienten, werden 
überproportional von diesem Be-
richtsaufwand belastet (Abbildung 2).

Die Ergebnisse einer aktuellen Studie 
von Sievers (Sievers, 2012) bestäti-
gen und replizieren diejenigen der 
umfangreichen Untersuchung von 
Köhlke. Auch die Onlinebefragung 
der DPtV in 2013 zur Berufszufrie-
denheit stellt eine deutliche Unzu-
friedenheit der Psychotherapeuten 
mit dem Verhältnis von Verwaltungs-
arbeit (Dokumentation/Leistungsab-
rechnung/Anträge) und ihrer originä-
ren psychotherapeutischen Tätigkeit 
fest: Über 60% der Niedergelassenen 
äußern sich unzufrieden in diesem 
Punkt (Rabe-Menssen, Hild-Steime-
cke, 2013).

Bei den Fragen nach Belastungsfak-
toren im Praxisalltag sticht das Gut-
achterverfahren besonders hervor: 

80% der niedergelassenen Psycho-
therapeuten fühlen sich dadurch be-
lastet. Zweitgrößter Belastungsfaktor 
nach dem Gutachterverfahren sind 
Anfragen von Patienten, die auf-
grund hoher Praxisauslastung nicht 
mehr aufgenommen werden können. 
Erst danach(!) rangieren im Belas-
tungserleben von 42% der Nieder-
gelassenen die Anforderungen des 
Qualitätsmanagement und Anfragen 
von Krankenkassen/MDKs und Ren-
tenversicherungen.

Auch eine Untersuchung der KV 
Westfalen-Lippe Dortmund in 2006, 
die eine Standard-Kosten-Messung 
der bürokratischen Belastungen von 
Vertragsärzten bei den vorgegebenen 
Informationspflichten fokussierte, 
führte zu dem Ergebnis: „… dass die 
Verordnung der stationären Kranken-
hausbehandlung (4,4 Mio. €) und der 
häuslichen Krankenpflege (2,6 Mio. €) 
sowie die Beantragung einer Lang-
zeittherapie (3,8 Mio. €) zu den kos-
tenintensivsten Regelungen zählen. 
Hier könnte zunächst über Verfah-
rensvereinfachungen nachgedacht 
werden.“ (Abbildung 3, Seite 6)
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Anzahl der Berichte pro Jahr für eine vollausgelastete Praxis 

(Exemplarische Berechnung aus Hessen von Michael Ruh)

(Einzeltherapie – Erwachsene) 

Anzahl Therapiestunden/Jahr  1548 

abzüglich gutachterbefreite Kurzzeittherapie bei VT -66,67% 516 

abzüglich gutachterbefreite Kurzzeittherapie bei TP -50,00% 774 

analytische Psychotherapie  1548 

Anzahl Berichte/Jahr 
Sitzungen 
/Bericht 

Anzahl 
/Berichte 

VT 20 25,8 

TP 25 30,96 

AP 100 15,48 

Tabelle 1 
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Abbildung 2. Zeitaufwand ‚Anträge‘ 
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Doch auch diese vor acht Jahren ge-
troffene Feststellung führte bislang 
zu keiner Erleichterung beim Gut-
achterverfahren, das noch im We-
sentlichen so existiert, wie bei seiner 
Einführung 1967. 

Veränderungs- und Entbüro-
kratisierungsvorschläge zum 
Gutachterverfahren

Die einheitliche Ausbildung mit staat-
licher Approbationsprüfung sichert 
auf hohem Niveau die Strukturqua-
lität der psychotherapeutischen Be-
handlungen. Berufsordnungen der 
Psychotherapeutenkammern setzen 
darüber hinaus hohe Maßstäbe an 
die Qualität der psychotherapeuti-
schen Behandlung. Dies betrifft z.B. 
Diagnostik, Anamnese, interdiszip-
linäre Bewertung externer Befunde, 
differenzierte Indikationsstellung und 
Behandlungsplanung unter Beach-
tung der individuellen Behandlungs-
ziele gleichermaßen und setzt damit 
hohe Qualitätsstandards (Prozess-
qualität). Auch die Dokumentation 
der Behandlung, eine kontinuierliche 
Fortbildungspflicht und ein Quali-
tätsmanagement zur Struktur-, Pro-

zess- und Ergebnisqualität werden 
seitens der Berufsordnung und der 
Regelungen im Vertragsarztsystem 
verbindlich gefordert.

Die hohe Qualität psychotherapeuti-
scher Behandlungen im Vertragssys-
tem der Krankenkassen ist belegt. So 
dokumentiert unter anderem die Ver-
sorgungsstudie der Techniker Kran-
kenkasse hervorragende Ergebnisse 
zur ambulanten Psychotherapie: „An 
dem Modellvorhaben der TK nahmen 
von 2005 bis 2009 knapp 400 Psy-
chotherapeuten sowie 1.708 Patien-
ten teil. Die Hälfte der teilnehmenden 
Psychotherapeuten behandelten ihre 
Patienten nach Einsatz des herkömm-
lichen Gutachterverfahrens, die ande-
re Hälfte durfte darauf verzichten. Zu 
verschiedenen Zeitpunkten vor, wäh-
rend, am Ende und ein Jahr nach der 
Behandlung wurden Patienten und 
Therapeuten um ihre Einschätzung 
der Ergebnisqualität gebeten. Trotz 
der unterschiedlichen Bewilligungs-
praxis in beiden Gruppen konnten 
keine signifikanten Qualitätsunter-
schiede festgestellt werden.“ (Pres-
semitteilung der Techniker Kran-
kenkasse 2011). Die hohen bis sehr 
hohen Effektstärken der psychothe-

rapeutischen Behandlungen zeigten 
sich dabei in gleicher Höhe, trotz des 
Einsatzes unterschiedlicher Qualitäts-
sicherungsinstrumente (Wittmann, 
Steffanowski, 2011). Bedeutsam ist 
hier, dass auch die vom Gutachter-
verfahren befreiten Kurzzeittherapi-
en der Kontrollgruppe im derzeitigen 
kassenrechtlichen Regelsystem in die 
Untersuchung bei gleichen Effekt-
stärken eingingen.

Dies belegt, dass die Qualität der psy-
chotherapeutischen Behandlung, un-
abhängig von engmaschigen Berich-
ten an Gutachter, durch die hohen 
Ausbildungs- und Qualitätsstandards 
bereits grundständig gesichert ist. 

Das Modell der DPtV 
zum Antragsverfahren

Folgende Eckpunkte sind bei der 
Reform des GAV wesentlich:
– Richtlinienpsychotherapie soll 

weiterhin antrags- und genehmi-
gungspflichtig bleiben. Die Geneh-
migungspflicht ist die Grundlage 
für den Wegfall der rückwirken-
den Wirtschaftlichkeitsprüfung 
und für den Geltungsbereich der 

BSG-Rechtsprechung zur noch 
rechtskonformen Vergütung dieser 
streng zeitgebundenen Leistun-
gen. Tragend für diese Rechtspre-
chung zur Vergütung zeitgebun-
dener und genehmigungspflichti-
ger Leistungen ist, dass es einen 
Genehmigungsvorbehalt gibt. 
Ein Leistungsbescheid vor Beginn 
der Psychotherapie sichert den 
Schutz der BSG-Rechtsprechung. 
Allerdings muss hierfür nicht das 
jetzige Gutachterverfahren auf-
rechterhalten werden. Es könnte 
durch andere Mechanismen er-
setzt werden. Um den Schutz der 
Rechtsprechung zur Vergütung 
beizubehalten, ist es ausreichend, 
wenn die Krankenkassen in Zwei-
felsfällen die Möglichkeit hätten, 
einen externen Gutachter (das 
könnte auch weiterhin ein PT-R-
Gutachter sein) einzuschalten.

– Das Modell soll den anderen be-
reits rechtlich verankerten quali-
tätssichernden Maßnahmen Rech-
nung tragen, z.B. denen im System 
der Kassenärztlichen Vereinigun-
gen und des SGB V. 

– Sollte in dem reformierten An-
tragsverfahren ein Bericht an ei-
nen Gutachter benötigt werden, 
sollte der Aufwand deutlich ver-
ringert und auf das Wesentliche 
beschränkt sein.

– Alle Richtlinienverfahren sollen 
aufgrund ihrer Indikationsbreite 
weiterhin für alle wesentlichen 
krankheitswertigen psychischen 
Störungen gleichberechtigt im 
System der Psychotherapie-Richt-
linien nebeneinander stehen.
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der KV Westfalen-Lippe Dortmund, 2006. 
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– Die Psychotherapeuten sollen im 
Sinne einer angemessenen und 
am Einzelfall des Patienten ori-
entierten Behandlung mehr Frei-
heitsgrade bei der Zuteilung von 
Behandlungskapazitäten bekom-
men.

DPtV-Vorschlag zum modifi-
zierten Antragsverfahren

Einführung einer Stichproben-
regelung
In unserem Modell (Abbildung 4) 
ist wie bisher nach maximal fünf 
bzw. acht probatorischen Sitzungen 

ein Antrag auf eine Psychotherapie 
bei der Krankenkasse zu stellen. Die 
Notwendigkeit der Behandlung wird 
durch die vom Psychotherapeuten 
gestellten ICD-10-Diagnosen im Rah-
men der Indikationsstellung festge-
stellt. Dafür ergänzend notwendige 
körperliche Befunde werden dem 
Psychotherapeuten in einem übli-
chen Bericht von den mitbehandeln-
den Haus- oder Fachärzten mitgeteilt. 
Weiterhin sind die ersten 25 Sitzun-
gen generell von einer Berichtspflicht 
befreit. Sollte eine Behandlung wei-
tere Sitzungen benötigen, wird vor-
geschlagen, auf einen regelhaften 
Bericht an den Gutachter für jeden 

Patienten zu verzichten. Stattdessen 
soll eine Stichprobenregelung einge-
führt werden. Diese sieht vor, dass in 
einem noch festzulegenden Verfah-
ren der Stichprobenziehung nur für 
zufällig ausgewählte Fälle ein Bericht 
an den Gutachter zu übermitteln ist. 
Auch für diesen über die Zufallsstich-
probe zu erstellenden Bericht soll 
der unten beschriebene modifizierte 
(komprimierte) Bericht verwendet 
werden. 

Der modifizierte Bericht an den 
Gutachter (im Rahmen einer 
Stichprobenregelung): kürzerer 
Freitext oder Formularform.
Bisher ist für den Bericht an den 
Gutachter für jedes Verfahren unter-
schiedlich ein sehr detailliertes „In-

formationsblatt“ mit einer Anleitung 
zur Berichterstellung vorgegeben. In 
einer Synopse wurden diese „An-
leitungen“ um redundante Anteile 
gekürzt. Das so gewonnene neue 
Informationsblatt ist zur Abfassung 
des Berichts für alle Verfahren gültig.

Für den Bericht an den Gutachter 
nach diesem kürzeren Informations-
blatt schlagen wir zwei Alternativen 
vor: 

– Der Bericht an den Gutachter kann 
wie bisher in freier Form abgefasst 
werden. 

– Als weitere Möglichkeit wurde 
eine teil-standardisierte Alternati-
ve entwickelt. Hier wurde für die 
Berichterstellung ein Formblatt für 

Informationsblatt 
zum Erstellen des Berichtes für alle Richtlinienverfahren:

Bericht zum Erst- und Umwandlungsantrag
– Leitsymptome, therapierelevante Angaben zum psychischen Befund, 

gegebenenfalls Anmerkungen zum somatischen Befund (in Stichwor-
ten, gegebenenfalls Testergebnisse)

– Diagnose(n) zum Zeitpunkt der Antragsstellung
– Relevante Angaben zur Lebensgeschichte, Verhaltens- und Bedin-

gungsanalyse bzw. Psychodynamik 
– Behandlungsplan mit Therapiezielen und Prognose
– Bisheriger Therapieverlauf (bei Umwandlungsantrag)

Bericht zum Fortführungsantrag 1
– Bisheriger Behandlungsverlauf in Bezug auf die Therapieziele (gegebe-

nenfalls Testergebnisse im Verlauf, gegebenenfalls GAS)
– Weitere Therapieplanung mit begründeter Prognose

Bericht zum Fortführungsantrag 2
– Bisheriger Behandlungsverlauf in Bezug auf die Therapieziele (gege-

benenfalls Testergebnisse im Verlauf, gegebenenfalls GAS) und bisher 
erreichter Therapieerfolg

– Ausführliche Begründung zur Fortsetzung der Behandlung einschließ-
lich der prognostischen Einschätzung
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stellvertretende Bundesvorsitzende 
der Deutschen Psychotherapeuten-
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Ausschüssen und Arbeitsgruppen des 
Gemeinsamen Bundesausschusses 
und Mitglied der Vertreterversamm-
lung der Landespsychotherapeuten-
kammer Baden-Württemberg.

den Erst- und Umwandlungsan-
trag (Abbildung 5), ein weiteres 
für die jeweiligen Fortführungs-
anträge entworfen (Abbildung 6). 
Psychotherapeuten können somit 
wählen, ob sie ihren Bericht an 
den Gutachter als Freitext oder mit 
standardisiertem Formular erstel-
len wollen. 

Im Zusammenhang mit der Anpas-
sung der Berichterstellung an fachli-
che Standards fordert die DPtV auch, 
dass der Konsiliarbericht so modifi-

Literatur-
hinweis

Das umfangreiche Literaturver-
zeichnis finden Sie im Internet 
unter www.dptv.de.
  

ziert wird, dass der Psychotherapeut 
in gebotener Ausführlichkeit über den 
körperlichen Befund des Patienten in-
formiert wird. 

Weitere notwendige Ände-
rungen im Antragsverfahren

Die DPtV sieht über dieses Modell des 
modifizierten Gutachterverfahrens 
noch weitere Änderungsnotwendig-
keiten. Zwei wesentliche werden hier 
vorgestellt.

Aussetzen des Gutachterverfah-
rens für besonders förderungs-
würdige Leistungen, wie die 
Gruppenpsychotherapie
Gruppenpsychotherapie ist ein über-
aus effektives und ressourcenscho-
nendes Therapieverfahren, welches 
aufgrund bestehender bürokratischer 
Hürden bisher wenig Anwendung 
findet. Im Falle einer Gruppenpsy-
chotherapie muss für jeden der bis 
zu neun Teilnehmer das aufwändige 
Gutachterverfahren durchgeführt 
werden. Dies bedeutet: Bevor ei-
ne Gruppenpsychotherapie starten 
kann, müssen bis zu 45(!) Stunden 
(neun Teilnehmer x drei bis fünf Zeit-
stunden je Bericht) an bürokratischer 
Tätigkeit durch den Behandler inves-
tiert werden. Dazu sind trotz vorhan-
dener Qualifikation nur wenige Psy-
chotherapeuten bereit. Die Gründe 
sind oben dargelegt. 

Die DPtV sieht ebenfalls die Notwen-
digkeit, die Voraussetzungen bei der 
Bestellung von Gutachtern dem aktu-
ellen Stand anzupassen.

Tiefenpsychologisch fundierte 
Gutachter für tiefenpsycholo-
gisch fundierte Psychotherapien
1967, bei Einführung der analyti-
schen Psychotherapie in das System 
der gesetzlichen Krankenkassen, 
wurden für die Begutachtung der 
Anträge nur Gutachter zugelassen, 
die die Ausbildung in analytischer 
Psychotherapie absolviert hatten, in 
der damals die tiefenpsychologisch 
fundierte Psychotherapie inkludiert 
war. Seit dem Psychotherapeutenge-
setz 1999 ist die tiefenpsychologisch 
fundierte Psychotherapie ein sozial-
rechtlich anerkanntes eigenständi-
ges Verfahren. Wir fordern, dass nun 
auch Gutachter in das System Einzug 
erhalten, die auf das Richtlinienver-
fahren der tiefenpsychologischen 
Psychotherapie spezialisiert sind 
(Schäfer, 2011). 
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Änderungsmotivation  vorhanden    ausreichend günstig      günstig
    gering           mäßig                        sehr gut

Prognose vorhanden    ausreichend günstig      günstig
    gering           mäßig                        sehr gut

Beantragung

 Einzeltherapie mit  Anzahl wählen  Sitzungen       Gruppentherapie mit Anzahl wählen  Sitzungen 

Frequenz: Frequenz wählen   
 Exposition im Block mit Anzahl wählen Stunden    

Sonstiges: Klicken Sie hier, um Text einzugeben.Datum: Datum wählen             

Unterschrift und Praxisstempel 
Unterschrift und Praxisstempel 

©2013 Deutsche PsychotherapeutenVereinigung

dieses Ziel entfällt

Ggf. aktualisierter spezifischer Behandlungsplan Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Ggf. weiteres bisheriges Behandlungsziel Klicken Sie hier, um Text einzugeben.  mehr erreicht als dieses Ziel
 dieses Ziel erreicht
 dieses Ziel teilweise erreicht
dieses Ziel nicht erreicht
dieses Ziel entfällt 

Ggf. aktualisierter spezifischer Behandlungsplan Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Ggf. neues Behandlungsziel(e)  &  -plan zur 2. Fortführung Ggf. neues Behandlungsziel(e): Klicken Sie hier, um Text einzugeben

Ggf. neuer Behandlungsplan: Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Zielübergreifender aktualisierter Behandlungsplan (optional):  Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Ggf. weitere relevante Angaben zum Therapieverlauf: Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Bewertung Änderungsmotivation und Prognose auf Therapieerfolg Zum Zeitpunkt der 2. Fortführung: 

her Behandlungsplan 
ugeben.ugeben.ugeben.ugebengebeugeben

andlungsziel andlungsziel gebeeben.en.en.en.en.gebeeben.ben.en.en.en.

 Behandlungsplan 
ben.en.

)  &  -plan zur 2. Fo

ndlungsplan (option

pieverlauf: KKlicKlickKlicklicken SK

 Prognose auf T
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Bewertung Änderungsmotivation und Prognose auf Therapieerfolg 

Zum Zeitpunkt der 1. Fortführung: 

Änderungsmotivation 

 vorhanden    ausreichend günstig      günstig

    gering           mäßig                        sehr gut

Änderungsmotivation 

 vorhanden    ausreichend günstig      günstig

    gering           mäßig                        sehr gut

Beantragung

 Einzeltherapie mit  Anzahl wählen  Sitzungen       Gruppentherapie mit Anzahl wählen  Sitzungen 

Frequenz: Frequenz wählen    Exposition im Block mit Anzahl wählen Stunden    

Sonstiges: Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Datum: Datum wählen             Unterschrift und Praxisstempel 

2. Fortführungsantrag 

Ggf. weitere relevante Angaben insbesondere wichtige Ergänzungen zum vorangegangenen Antrag:

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Kurze Begründung der weiteren Behandlungsnotwendigkeit: Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Therapieziele, Behandlungsplan, Prognose , Therapieverlauf  m. Zielerreichung 

Individuelle Behandlungsziele und  - plan 

Aktueller Grad der 
Zielerreichung 

Bisheriger Gesamtbehandlungsplan/ -ziel: 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
 mehr erreicht als dieses Ziel

 dieses Ziel erreicht

 dieses Ziel teilweise erreicht

dieses Ziel nicht erreicht

dieses Ziel entfällt 

Ggf. weiteres bisheriges Behandlungsziel 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

 mehr erreicht als dieses Ziel

 dieses Ziel erreicht

 dieses Ziel teilweise erreicht

dieses Ziel nicht erreicht

Bewertung Änderungsmotivation und Prognose auf Therapieerfolg 

Zum Zeitpunkt der 1. Fortführung: 

Änderungsmotivation 

 vorhanden    ausreichend günstig      günstig

      gering           mäßig                        sehr gut

Änderungsmotivation 

 vorhanden    ausreichend günstig      günstig

    gering           mäßig                        sehr gut

BeantragungBeantragung

 Einzeltherapie mit  Anzahl wählenAnzahl wählen  Sitzungen       Gruppentherapie mit Anzahl wähleAnzahl wählhlenlenlenlenlen  Sitzungen 

Frequenz: Frequenz wählFrequenz wählenen    Exposition im Block mit Anzahl wähleAnzahl wählen Stunden    

Sonstiges: Klicken Sie hKlicken Sie h  Text ier, um Text einzugeben.einzugeben

Datum: Datum wählenDatum wählen             Unterschrift und Praxisstempel 

2. Fortführungsantrag 2. Fortführungsantrag 

Ggf. weitere relevante Angaben insbesondere wichtige Ergänzungen zum vorangegangenen Antrag:

Klicken Sie hken Sie ier, um Text ugeben.einzugeben.

Kurze Begründung der weiteren Behandlungsnotwendigkeit: Klicken SieSie hier, um Text  Text einzinzugzugeugebgebgebgebeebenebenbenben.en.en.en.gebebengebeen.ben

Therapieziele, Behandlungsplan, Prognose , Therapieverlauf  m. Zielerreichung 
Therapieziele, Behandlungsplan, Prognose , Therapieverlauf  m. Zielerreichung 

Individuelle Behandlungsziele und  - plan 

Ggf. aktualisGgf. aktualisierte

Aktueller Grad der 
Zielerreichung Zielerreichung 

Bisheriger Gesamtbehandlungsplan/ -ziel: 

Klicken Sie hKlicken Sie hier, um Text ier, um Tex einzugeben.einzugeben.
 mehr erreicht als dieses Ziel

 dieses Ziel erreicht

 dieses Ziel teilweise erreicht

dieses Ziel nicht erreicht

dieses Ziel entfällt 

Ggf. weiteres bisheriges Behandlungsziel 

ie hier, um Text einzugeben.

 mehr erreicht als dieses Ziel

 dieses Ziel erreicht
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Berichtsformular - Ps chotherapiebeantragung AP, TfP, T Version 1 .10.2013

Pat. hiffre: Klicken Sie hier, um Text einzugeben.Psychotherapeut: Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

1. Fortführungsantrag 

Ggf. weitere relevante Angaben insbesondere wichtige Ergänzungen zum vorangegangenen Antrag:

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Therapieziele, Behandlungsplan, Prognose , Therapieverlauf  m. Zielerreichung 

Individuelle Behandlungsziele und  - plan 

Aktueller Grad der 
Zielerreichung 

Bisheriges Behandlungsziel/-plan 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

 mehr erreicht als dieses Ziel

 dieses Ziel erreicht

 dieses Ziel teilweise erreicht

dieses Ziel nicht erreicht

dieses Ziel entfällt

Ggf. weiteres bisheriges Behandlungsziel 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

 mehr erreicht als dieses Ziel

 dieses Ziel erreicht

 dieses Ziel teilweise erreicht

dieses Ziel nicht erreicht

dieses Ziel entfällt

Ggf. aktualisierter spezifischer Behandlungsplan 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Ggf. weiteres bisheriges Behandlungsziel 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

 mehr erreicht als dieses Ziel

 dieses Ziel erreicht

 dieses Ziel teilweise erreicht

dieses Ziel nicht erreicht

dieses Ziel entfällt 

Ggf. neues Behandlungsziel e     -plan zur 1. Fortführung 

Ggf. neues Behandlungsziel e : 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben

Ggf. neuer Behandlungsplan: 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Ggf. weitere relevante Angaben zum Therapieverlauf: Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

P
(

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
Sie haben die Möglichkeit, zum aktuellen Artikel und zur Relevanz des behandelten Themas dieses Artikels durch 
die Beantwortung einiger Fragen online Stellung zu nehmen. Wir möchten zunehmend diese Art der direkten 
Rückmeldeschleifen etablieren. Diese kurze Umfrage ist garantiert anonym, aus Ihren Antworten können keine 
Rückschlüsse auf Ihre Person gezogen werden. Zur Teilnahme tippen Sie bitte den folgenden Link in die Adresszeile 
Ihres Internetbrowsers ein, Sie gelangen dann automatisch zur ersten Frage:
 

http://www.onlineumfragen.com/login.cfm?umfrage=50510
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Ggf. weiteres Behandlungsziel Klicken Sie hier, um ggf. Text einzugeben.
 mehr erreicht als dieses Ziel dieses Ziel erreicht
 dieses Ziel teilweise erreicht
dieses Ziel nicht erreicht
dieses Ziel entfällt 

Ggf. spezifischer Behandlungsplan Klicken Sie hier, um ggf. Text einzugeben.

Bei mwandlungsantrag ggf. neues Behandlungsziel(e)  &  -plan 
Ggf. neues Behandlungsziel(e): Klicken Sie hier, um ggf. Text einzugeben.

Ggf. neuer Behandlungsplan: Klicken Sie hier, um ggf. Text einzugeben.

Ggf. weitere relevante ngaben insbesondere wichtige rg nzungen zum vorangegangenen ntrag

Klicken Sie hier, um ggf. Text einzugeben.

Bewertung Änderungsmotivation und Prognose auf Therapieerfolgnderungsmotivation  vorhanden    ausreichend günstig      günstig    gering           mäßig                        sehr gut

Prognose
 vorhanden    ausreichend günstig      günstig    gering           mäßig                        sehr gut 

Bei mwandlungsantrag zum Zeitpunkt der mwandlung: Änderungsmotivation  vorhanden    ausreichend günstig      günstig    gering           mäßig                        sehr gut

Prognose
 vorhanden    ausreichend günstig      günstig    gering           mäßig                        sehr gut

Beantragung
 Einzeltherapie mit  Anzahl wählen  Sitzungen       Gruppentherapie mit Anzahl wählen  Sitzungen 

Frequenz: Frequenz wählen    Exposition im Block mit Anzahl wählen Stunden    
Sonstiges: Klicken Sie hier, um Text einzugeben.Datum: Datum wählen             

Unterschrift und Praxisstempel ©2013 Deutsche PsychotherapeutenVereinigung

Ggf. weiteres Behandlungsziel 
Ggf. weiteres Behandlungsziel Klicken Sie hlicken S ier, um um ggf. ggf. TTeTeTexTexText ext eext eint einzunzugebinzugTeTeTexext einzuText en.

Ggf. spezifischer Behandlungsplan Klicken Sie hKlicken Sie hier, um ggf. ier, um g TeTexTextext ext eext ext eixt eit eint einz einzeinzuinzugezugebugebt ein ugebTe inzuxt eieinz einzxt eiText en.

Bei mwandlungsantrag ggf. neues BehandGgf. neues Behandlungsziel(e): Klicken Sie hKlicken Sie h  ggf. ier, um ggf Text eTextxt eint eint eineinzeinzuinzunzugzugzugegeb einz ebinzuzugugebeenen.
Klicken Sie hKlicken Sie hier, um ggf. ier, um ggf. Text eTextext eint eint ein einzeinzuinzuinzugnzugzugeugebebt eininzu einzt eininzuzugzuginzuugebzug enenenen.

Ggf. neuer Behandlungsplan: Klicken Sie hKlicken ier, um ggf. TexText ein einzuinzuinzuzugezugeugebgebgebbbugenzug enenen.
Klicken Sie hKlicken Sie hier, uier, um ggf. TexText ein einzuinzuinzugzugezugeugeugebgebgebgebbugeugeebgebugegebnzug enenen.en.

Ggf. weitere relevante ngaben insbesondere wichtlicken Sie Klicken Sie hier, um ggf. ier, um ggf. Text einzuText einzugzugeugebugebgebgebebugebeeenenenen.en.en.en.enen.

Bewertung Änderungsmotivation und Prognose auf Tnderungsmotivation  vorhanden    ausreichend günstig      günstig    gering           mäßig                        sehr gutBei mwandlungsantrag zum Zeitpunkt der mwandluÄnderungsmotivation  vorhanden    ausreichend günstig      günstig    gering           mäßig                        sehr gut
BeantragungBeantragung

 Einzeltherapie mit  Anzahl wähnzahl wählen  Sitzungen       GFrequenz: Frequenz wählFreque en    ExpositioSonstiges: Klicken Sin Sie hier, um Text er, um Text einzugebeinzugebeebenben.en.en.en.en.Datum: DatDatum wählen             
©2013 Deutsche PsychotherapeutenVereinigung

Berichtsformular - Ps chotherapiebeantragung AP, TfP, T - Erstantrag Version 30.11.2013

Pat. hiffre: Klicken Sie hier, um Text einzugeben.Psychotherapeut: Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

1. eitsymptomatik, ggf. Anmerkungen zum somatischen Befund 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

2. Diagnose n zum Zeitpunkt der Antragstellung 

Diagnose wählen  Anmerkungen: Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Diagnose wählen  Anmerkungen: Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Diagnose wählen  Anmerkungen: Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

eitere Diagnose n : Klicken Sie hier, um ggf. Text einzugeben.

3. elevante Angaben zur ebensgeschichte, Verhaltens  u. Bedingungsanalyse bzw. Psychodynamik 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

. Therapieziele, Behandlungsplan, Prognose  ggf. . Therapieverlauf  bei  Umwandlungsantrag 

 rläuterung: ei rstantrag nur wei e elder, bei mwandlungsanträgen zzgl. graue elder   Zielerreichung 

ndividuelle Behandlungsziele und - plan 

ktueller Grad der 
Zielerreichung 

(nur bei mwandlung)

Gesamtbehandlungsplan Ziel: 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

 mehr erreicht als dieses Ziel

 dieses Ziel erreicht

 dieses Ziel teilweise erreicht

dieses Ziel nicht erreicht

dieses Ziel entfällt 

Ggf. weiteres Behandlungsziel 

Klicken Sie hier, um ggf. Text einzugeben.

 mehr erreicht als dieses Ziel

 dieses Ziel erreicht

 dieses Ziel teilweise erreicht

dieses Ziel nicht erreicht

dieses Ziel entfällt

Ggf. spezifischer Behandlungsplan 

Klicken Sie hier, um ggf. Text einzugeben.

Abbildung 5. Berichtsformular für Erst- und Umwandlungsanträge, als down-
load unter www.dptv.de.

Abbildung 6. Berichtsformular für Fortführungsanträge, als download unter 
www.dptv.de.
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Psychotherapie Aktuell 1/1488



 

Literaturverzeichnis 
zu 

Sabine Schäfer 

Entbürokratisierung schafft 

Behandlungskapazitäten 
 

Psychotherapie Aktuell  
Heft 1.2014 
 

ISSN 1869-0335 

Best, Dieter (2010): Kaum Zunahme von Gruppentherapien. In: Psychotherapie Aktuell DPtV, 1/2010, 10-12 

Best, Dieter (2012): Mythen und Fakten zur Psychotherapie. In Psychotherapie Aktuell DPtV, 1/2012, 06-10 

Best, Dieter, Schäfer, Sabine (2012): Modell einer gestuften ambulanten psychotherapeutischen Versorgung. In: Psychotherapie Aktuell DPtV, 
4/2013, 16-20 

Köhlke, Hans-Ulrich (2000): Das Gutachterverfahren in der Vertragspsychotherapie: Eine Praxisstudie zu Zweckmäßigkeit und 
Verhältnismäßigkeit. Tübingen: dgvt, 118 

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (2009): Bessere Regulierung in der ambulanten 
Versorgung  

KVWL Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (Hrsg.) (2006): Bericht Standard-Kosten-Messung der bürokratischen Belastungen von 
Vertragsärzten. Dortmund 

Pressemitteilung der TK (2011): TK-Studie: Psychotherapie lohnt, ist aber zu bürokratisch. Verfügbar unter: 
http://www.presseportal.de/pm/6910/2051767/tk-studie-psychotherapie-lohnt-ist-aber-zu-buerokratisch (Stand: 2014-02-24). 

Jahn, Rebecca, Lux, Gerald, Rabe-Menssen, Cornelia, Walendzik, Anke, Wasem, Jürgen (2010): Erhebung zur ambulanten psychotherapeutischen 
Versorgung 2010. Verfügbar unter: http://www.deutschepsychotherapeutenvereinigung.de/fileadmin/main/g-datei-
download/News/2011/Studie_DPtV.pdf (Stand: 2014-02-25) 

Rabe-Menssen, Cornelia und Hild-Steimecke Stephanie (2013): Freude am Beruf, aber große finanzielle Sorgen. Ergebnisse der DPtV-Online-
Umfrage bei Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten. In:  Psychotherapie Aktuell DPtV, 3/2013, 06-
16 

Ruh, Michael (2011): Zur berufspolitischen Einordnung des TK-Modellprojektes. In: Psychotherapie Aktuell DPtV, 3/2011, 13-16 

Schäfer, Sabine (2010): Das Gutachterverfahren in der Richtlinienpsychotherapie. In: Psychotherapie Aktuell DPtV, 2/2010, 14-19 

Schäfer, Sabine (2011): Modell eines modifizierten Gutachterverfahrens in der Psychotherapierichtlinie. In: Psychotherapie Aktuell DPtV, 3/2011, 
17-21 

Schäfer, Sabine (2011): Brauchen wir Gutachter speziell für die tiefenpsychologisch fundiert Psychotherapie? In: PDP, 3/2011, 131-146 

Sievers, Klaus (2012): Belastungsdimensionen bei Psychologischen Psychotherapeuten. Berufszufriedenheit versus Administration und 
mangelnde Erholung. In: Psychotherapie Aktuell DPtV, 4/2012, 11-17 

Wittmann, W.W., Lutz W., Steffanowski, A., Kriz, D., Glahn, E.M., Völkle, M.C., Böhnke, J.R., Köck, K., Bittermann, A. & Ruprecht, T. (2011): 
Qualitätsmonitoring in der ambulanten Psychotherapie: Modellprojekt der Techniker Krankenkasse - Abschlussbericht. Hamburg: Techniker 
Krankenkasse. 



 VERBANDSINTERN

Die Meinung der Mitglieder und ih-
re Haltung zu wichtigen berufspoli-
tischen Themen sind eine wichtige 
Grundlage für die Vorstandsarbeit 
der DPtV. Nach der großen Um-
frage zur psychotherapeutischen 
Versorgungssituation 2011 und der 
Umfrage zur Berufszufriedenheit 
2013 folgten zu diesem Zweck die 
Angestelltenumfrage zum Jahres-
wechsel 2013/2014 (Darstellung 
folgt in Psychotherapie Aktuell 
3.2014) und die aktuelle Umfrage 
zu den DPtV-Verbandsmedien, die 
derzeit noch ausgewertet wird.
Eine kontinuierliche und zeitnahe 
Rückmeldung der Mitglieder zu 
wichtigen berufspolitischen The-
men soll nun durch ein zusätzliches 
Forum ermöglicht werden: In der 
Psychotherapie Aktuell 1.2014 gab 
es zum ersten Mal die Möglichkeit 
für die Leser, durch die Beantwor-
tung einer kurzen Umfrage ihre 
Rückmeldung zu einem wichtigen 
berufspolitischen Thema zu ge-
ben. Hierzu musste einfach der 
abgedruckte Link in den eigenen 
Internetbrowser eingegeben wer-
den, wodurch sich die Kurzumfrage 
öffnete. Auch in zukünftigen Aus-
gaben der Psychotherapie Aktuell  
wird jeweils ein berufspolitisch 
relevanter Artikel ausgewählt wer-
den, zu dem die Leser dann meh-
rere Fragen beantworten können 
(siehe hierzu auch Seite 17 in die-
sem Heft). Wir hoffen auf eine rege 
Nutzung dieser neuen Möglichkeit, 
um die DPtV-Vorstände mit Ihrer 
individuellen Rückmeldung zu 
relevanten berufspolitischen und 
fachlichen Themen zu unterstüt-
zen. Die Ergebnisse sollen kurz in 
der jeweils folgenden Ausgabe der 
Psychotherapie Aktuell dargestellt 
werden.

52 DPtV-Mitglieder nahmen an der 
Umfrage teil (Stand 3.6.2014). 

Der Artikel zum Gutachterverfah-
ren wurde insgesamt als inhaltlich 
relevant, informativ und gut ver-
ständlich beurteilt. Die Entbürokra-

tisierung wird als wichtiges Thema 
für die berufspolitische Arbeit der 
DPtV gesehen. Ein Reformbedarf 
im Gutachterverfahren wird von 
fast allen Teilnehmern gesehen; die 
Reformvorschläge der DPtV von 
drei Viertel der Teilnehmer auch als 
zielführend erachtet. Die Ergebnis-
se zu den einzelnen Fragen werden 
im Folgenden kurz dargestellt:

Frage 1: 
Finden Sie dieses Thema 
wichtig für die berufspolitische 
Arbeit der DPtV?
Erwartungsgemäß bejaht die große 
Mehrheit (86%, 44 Teilnehmer) die-

se Frage. Weitere 12% finden das 
Thema eher wichtig, 2% eher nicht 
wichtig. Kein einziger Teilnehmer 
verneint die Frage.

Frage 2: 
Finden Sie die Informationen in 
diesem Artikel hilfreich für die 
eigene Meinungsbildung?
Auch hier findet sich große Zustim-
mung. 73% (35 Teilnehmer) finden 
die dargebotenen Informationen 
hilfreich; weitere 23% eher hilf-
reich; nur je 1 Teilnehmer beurteilt 
die Informationen als eher nicht 
hilfreich bzw. als nicht hilfreich.

Frage 3: 
Sind die enthaltenen Informati-
onen verständlich dargestellt?
Für alle Teilnehmer waren die In-
formationen im Artikel verständlich 
dargestellt – für 68% (32 Personen) 
eindeutig ja, für weitere 32% (15 
Teilnehmer) „eher ja“. 

Frage 4: 
Sehen Sie einen Reformbedarf 
beim derzeitigen Gutachter- 
verfahren?
Auch hier findet sich erwartungs-
gemäß sehr hohe Zustimmung  mit 
89% (42 Teilnehmern) eindeutigen 
Ja-Antworten. 6% (3 Teilnehmer) 
äußern sich mit „eher ja“; je 1 
Teilnehmer äußert sich mit „eher 
nein“ bzw. „nein“.

Frage 5: 
Könnten Sie sich vorstellen,  
mit den vorgestellten Antrags-
formularen zu arbeiten?
Die vorgestellten Formulare als Ar-
beitsgrundlage zu verwenden, kön-
nen sich 39% (17 Teilnehmer) klar 
vorstellen, weitere 36% (16 Perso-
nen) „eher ja“. 23% (10 Personen) 

können sich dies „eher nicht“ vor-
stellen, nur 1 Teilnehmer verneint 
die Frage eindeutig.

Frage 6: 
Finden Sie die dargestellten 
Reformvorschläge zielführend?
Mehr als 70% der Teilnehmer 
(n = 33) finden die Vorschläge ziel-
führend (40% = 18 Teilnehmer ant-
worten mit „ja“, weitere 33% = 15 
Personen mit „eher ja“). 20% 
(n = 9) der Teilnehmer beurteilt die 
Vorschläge als eher nicht zielfüh-
rend, 7% (3 Teilnehmer) eindeutig 
als nicht zielführend.

Frage 7: 
Weitere Bemerkung zu diesem 
Thema
Die am Schluss der Umfrage ge-
stellte offene Frage soll grundsätz-
lich als konkrete Rückmeldung für 
die Autoren des jeweils zur Diskus-
sion stehenden Beitrags dienen, 

d.h. sie wird intern ausgewertet 
und nur bei überschaubarer An-
zahl der Antworten an dieser Stelle 
zusammenfassend dargestellt. Im 
vorliegenden Fall erfolgte eine Viel-
zahl von ausführlichen Bemerkun-
gen, die hier nur kurz zusammen-
gefasst werden können. Die meis-
ten Beiträge bezogen sich auf eine 
als notwendig erachtete Forderung, 
das Gutachterverfahren ganz abzu-
schaffen oder enthielten ein Lob an 
die Autorin Sabine Schäfer für die 
fundierte Darstellung und einen 
Dank für die berufspolitisch als 
nützlich erachtete Arbeit. Weitere 
Beiträge enthielten Bemerkungen 
oder konkrete Vorschläge zu den 
vorgestellten Antragsformularen, 
z.B. den Vorschlag, eine Formulie-
rung zu dem aufzunehmen, was 

der Gutachter zu prüfen hat und 
was nicht; es wurde eine elekt-
ronische Variante des Formulars 
gewünscht, oder geäußert, das For-
mular sei immer noch zu lang. Das 
im Artikel vorgestellte DPtV-Modell 
wurde von einigen Teilnehmern als 
zu kompliziert erachtet. Andere 
Beiträge bezogen sich auf die For-
derung einer besseren, gerechteren 
Entlohnung von Berichten.

Die Ergebnisse dieser Umfrage sind 
trotz der geringen Teilnehmerzahl 
interessant. Alle Mitglieder sind 
herzlich eingeladen, diese Mög-
lichkeit zur direkten Meinungsäu-
ßerung zu ergreifen und sich an 
künftigen Kurzbefragungen in der 
Psychotherapie Aktuell zu beteili-
gen. 

Cornelia Rabe-Menssen

Ergebnis der Kurzbefragung
zum Artikel „Entbürokratisierung schafft Behandlungskapazitä-
ten“ von Sabine Schäfer in Psychotherapie Aktuell 1.2014

552.2014
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